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Bayerischer Kirchenvertrag mit den
evangelischen Kirchen vom 15. November
1924

Nachdem infolge der Novemberrevolution in den Gliedstaaten

des Deutschen Reichs für die protestantischen Landeskirchen

Staatskirchentum und Summepiskopat gefallen waren, schloss

der Freistaat Bayern am 15. November 1924 mit der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins sowie mit der

Vereinigten Protestantisch-Evangelisch-Christlichen Kirche der Pfalz

jeweils einen Staatskirchenvertrag ab. Sie traten am 27. bzw. 29. Januar

1925 in Kraft. Da es für solche Verträge kaum Vorbilder gab, begannen

die Verhandlungen erst, als diejenigen über ein Konkordat mit der

katholischen Kirche bereits fast abgeschlossen waren. Dementsprechend

garantierten die Verträge den beiden protestantischen Kirchen ähnliche

Rechte wie der katholischen Kirche. Sie dienten als Vorbild für die

späteren Kirchenverträge anderer Länder.
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